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Rechtssatz

Mit der Aufhebung eines die Ab?ndung einer Partei zuweisenden Bescheides durch die Rechtsmittelbehörde wird in

ein subjektivöBentliches Recht einer anderen Partei des Kommassierungsverfahrens noch nicht eingegriBen.

EingegriBen wird in die Rechtsposition einer anderen Partei des Zusammenlegungsverfahrens erst durch einen

Bescheid, mit dem auch ihre Ab?ndung (neu) gestaltet wird. Die von der Verwaltungspraxis gehandhabte Aufspaltung

des Rechtsmittelverfahrens in Kommassierungsangelegenheiten hat damit zur Konsequenz, dass gegen

Aufhebungsbescheide "in Ansehung anderer Ab?ndungen" Beschwerdelegitimation vor dem VwGH nicht besteht, dass
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dafür allerdings die tragenden Gründe eines nach § 66 Abs 2 AVG aufhebenden Bescheides ihre Bindungswirkung nur

im Verhältnis zum erfolgreichen Berufungswerber, nicht aber im Verhältnis zu am vorangegangenen

Berufungsverfahren nicht beteiligten Verfahrensparteien äußern, denen die Aufhebungsbescheide nach der

Verwaltungspraxis ja nicht zugestellt zu werden pJegen. Die Agrarbehörden werden durch diese Verwaltungspraxis in

die Situation gebracht, im fortgesetzten Verfahren der seinerzeit berufungswerbenden Partei gegenüber von dem im E

12.10.1993, 93/07/0062, dargestellten Bindungsgebot betroBen zu sein, sich gegenüber anderen Parteien, deren

Ab?ndung im Ergebnis der Bindungswirkung des Aufhebungsbescheides anders als bisher gestaltet werden muss, auf

eine solche Bindung aber nicht berufen zu dürfen. Gemildert werden die Auswirkungen dieses durch die

Verwaltungspraxis im Kommassierungsverfahren hervorgerufenen Bindungszwiespalts im Regelfall durch den

Gestaltungsspielraum, welcher das den Parteien eines Kommassierungsverfahrens gesetzlich zustehende Recht auf

Gesetzmäßigkeit ihrer Abfindung einräumt.
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